
bleibende Zusage VOT ottes Ge e1i1c ottes ehben ottes e1i1c 44U
handele und darum auch nichtgenwart Iur die enschen (Gerber

hält fest, dass die Hoffnung der csehr arum, dass WIr den Weg dort:
Reich-Gottes-Metapher darum VOT hın finden, als dass uns
allem „das Kleine auiwerien und omme ass das Buch nicht Uurc
den einzelnen enschen 1n seiINen e1nNe Zusammenfassung Ooder eıInNnen

aNSPIE-Handlungsmöglichkeiten USDIC beschlossen wird, Oondern
chen” ONnNne (/3  — mi1t e1ner Jextkollage 1n Andacht

Aussagekräftig Iur das Buch 1st (W. Schwartz]), Meditation, age
das selungene (‚Over (M NAaAruc und (ÄA Bieler, Bund:

Sonnhüter), aufT dem der ntieres- SC  u Falcke, u  el,
Jjerten Leserschaft e1N Navigations- Springhart, Reif) Nac  enklich In
geräat miıt dem zuversichtlich einge- die bleibende Offenheit der rage
ebenem /iel ‚13  e1IC. (‚ottes?” entlässt, Ist 1Ur konsequent.

anna Reichelentgegenblickt. ‚13  oute wird eplant
&b drei vielsagende Punkte deu
ten ehbenso den ıllen ZU Aurf:

KIRCHENRBECHTTucC WIE den ungeduldig u_
haltenden Wartezustand Der
1st Tast voll eladen; 1n weilter Weg Andreas eISS, Kirchenrecht der
STE Och bevor, aber EIWAas Ner- kvangelischen Landeskirche In
o1€ hat das arten hbereits sgekostet. Üürttemberg und ausgewählter
Die Systemuhr STE ZWar nicht aul evangelischer Freikirchen EIN
den sprichwörtlichen 775 VOT 12?, Kechtsvergleich (Jus Ecclesiasti
aber immerhin aufT ‚13 £SON- cum)} Mohr Siebeck, übingen
ders OM1NOS erscheint der aufT dem 2012 579 Seliten EUR
leeren Bildschirm sıch aufdrän: Y4,—
sgende Button N rechen » ASS
sich eın gangbarer Weg ermitteln? Kırchenrech 1st 1n vielerlel
Hat der Prozess sich Dar aufge 1NSIC e1Ne komplizierte Materie,
hängt? Wie ange, HIis die Reisege die eher e1nNe Kanderscheinung VIE -
sellschaft sich entweder ohne ler Fachrichtungen 1st und dazu
verlässige egbeschreibung aufT den och In der ege wenI1g eleht In

] heorie und Praxis Seine Nierd1is:Weg Mac Oder das gesamte nNter:
nehmen hläst und sich miıt dem ziplinarıtät Tröffnet inhm auch Ge
Hier und Jetzt zulrieden 91 staltungsspielräume, die den Me1S-

Was das der MoOodernen lTechnik tien £eDIieten der Jurisprudenz
und dem menschlich Machbaren verschlossen leiben Die srun
entlehnte Bild nicht wiedergibt, 1st x  1cC ellung e1ner rechts
die den Band ehbenfTfalls durchzie- förmigen Ausgestaltung des lau:
en Einsicht, dass sıch beim benslebens 1n (‚ememinschaften
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bleibende Zusage von Gottes Ge-
genwart für die Menschen. Gerber
hält fest, dass die Hoffnung der
Reich-Gottes-Metapher darum vor
allem „das Kleine aufwerten und
den einzelnen Menschen in seinen
Handlungsmöglichkeiten anspre-
chen?könne (73).

Aussagekräftig für das Buch ist
das gelungene Cover (M. Ondruch/
A. Sonnhüter), auf dem der interes-
sierten Leserschaft ein Navigations-
gerät mit dem zuversichtlich einge-
gebenem Ziel „Reich Gottes?
entgegenblickt. „Route wird geplant
…“ – drei vielsagende Punkte deu-
ten ebenso den Willen zum Auf-
bruch an wie den ungeduldig auszu-
haltenden Wartezustand. Der Akku
ist fast voll geladen; ein weiter Weg
steht noch bevor, aber etwas Ener-
gie hat das Warten bereits gekostet.
Die Systemuhr steht zwar nicht auf
den sprichwörtlichen „5 vor 12?,
aber immerhin auf „22:44?. Beson-
ders ominös erscheint der auf dem
leeren Bildschirm sich aufdrän-
gende Button „Abbrechen?: Lässt
sich kein gangbarer Weg ermitteln?
Hat der Prozess sich gar aufge-
hängt? Wie lange, bis die Reisege-
sellschaft sich entweder ohne zu-
verlässige Wegbeschreibung auf den
Weg macht oder das gesamte Unter-
nehmen abbläst und sich mit dem
Hier und Jetzt zufrieden gibt? 

Was das der modernen Technik
und dem menschlich Machbaren
entlehnte Bild nicht wiedergibt, ist
die den Band ebenfalls durchzie-
hende Einsicht, dass es sich beim

Reich Gottes eben um Gottes Reich
handele und darum auch nicht so
sehr darum, dass wir den Weg dort-
hin finden, als dass es zu uns
komme. Dass das Buch nicht durch
eine Zusammenfassung oder einen
Ausblick beschlossen wird, sondern
mit einer Textkollage in Andacht
(W. Schwartz), Meditation, Klage
und Gebet (A. Bieler, U. Bund-
schuh, H. Falcke, G. Nützel, H.
Springhart, N. Reif) nachdenklich in
die bleibende Offenheit der Frage
entlässt, ist nur konsequent.

Hanna Reichel

KIRCHENRECHT

Andreas Weiss, Kirchenrecht der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg und ausgewählter
evangelischer Freikirchen: Ein
Rechtsvergleich (Jus Ecclesiasti-
cum). Mohr Siebeck, Tübingen
2012. 579 Seiten. Gb. EUR
94,–.

Kirchenrecht ist in vielerlei
Hinsicht eine komplizierte Materie,
die eher eine Randerscheinung vie-
ler Fachrichtungen ist und dazu
noch in der Regel wenig beliebt in
Theorie und Praxis. Seine Interdis-
ziplinarität eröffnet ihm auch Ge-
staltungsspielräume, die den meis-
ten Gebieten der Jurisprudenz
verschlossen bleiben. Die grund-
sätzliche Stellung zu einer rechts-
förmigen Ausgestaltung des Glau-
benslebens in Gemeinschaften



4A5() bestimmt SEINE Relevanz Hier kom au und Urganisation, „Kirche
InelNn höchst verschiedene theolog1i und enschen  L (worunter der Äu
sche Vorstellungen 1NS piel, WaSs LOr die Kirchenmitgliedschaft und
TC 1St. NSOTIern Tartel Andreas die vielen Ausprägungen der 1Tar-
e1SS 1in anspruchsvolles orhaben beiterschaft einschließlich Beschäfti
UnNacCANSs vermittelt der UTOr den gungsverhältnisse versteht), die Ord

der (‚ottesdienste undRahmen und die Grundlagen seiNer Nunhg
rechtsvergleichenden €1 ZU Amtshandlungen, kirchliche erke
positiven innerkirchlichen und kir- und Einrichtungen, Finanzen, die

deutschlan: und weltweiten USam-chenbezogenen STAaallichen ec
e1ine Kechtsvergleichung be MensSCHIUSSEe einschließlich der elt
Schran sich aul das Geblet der weiliten ÖOkumene (!)} und eTrTSsT
württembergischen Landeskirche, chluss die Kechtsetzun und

er auch die Treikirchlichen Ver- durchsetzun: einschließlich Orma-
gleichsobjekte indet die Arbeitsge- lem Rechtsschutz Der EIWAS sperrig
Meinschaft Mennonitischer eme1l1n- bezeichnete „EXkurs” efasst sich
den einschließlich 1nrer erhbande mMit den Ausprägungen des Staatskir:
und einzelner 1nrer Gemeinden, der chenrechts 1n ezug aul die jer KIrT-
Bund Evangelisch-Freikirchlicher chen es Kapitel SCHII1e mMit ©1-
(emeinden und die Evangelisch-me- Ne  = separaten SCNANNI1
thodistische Kirche Die Auswahl „vVergleich“, der den Erkenntnisge-
wirkt überraschen: pragmatisch: WINN darstellt. ©1 elingt e dem
”[ ] die Je älteste, die Je größte und utor, alle Kirchen sprachlich aM SE-
die Je historisch mMit Württemberg esSSsSEeN und gleich behandeln

engstien verbundene Freikirche  L Ungewöhnlic 1st das Orwort des
Utors Urc den Pathos der(Ö  — Abgesehen VON einzelnen Ge

meinden sind alle Körperschaften Schlusssätze AUS sEeEInNem persönli-
des OÖffentlichen Rechts und 1n der chen Glauben.
christlichen ÖOkumene verankert. SO Taszıniıerend und ertragreich
amı entzieht sich die regiona. OT1- der Vergleich Nlıcher UObjekte
enuerte Dissertation weitgehend auch 1St, schwierig Ist ihre
eiInem ergleic mMit Freikirchen, SCNM  1C Darstellung: Wie detail
(Gemeindeverbänden und ungebun liert und INAIVIAUE SOl e1N egen

STAN! WIE e1nNe Kıirche beschriebenenen Gemeinden, welche privat-
rechtliche Formen ewählt aben werden? Te1l das erdacnte
Oder au ßerhalb der institutionalisier- Schema AUS der Infermationsfülle
ten ÖOkumene atlg sSenin wollen die wesentlichen nhalte heraus,
ach einer Kurzvorstellung der Jler ohne die esonderheiten und den
ergleichsobjekte wird das iINnnNer- Zusammenhang jedes Untersu:
kirchliche ec aller hintereinan- chungsobjekts verlieren? Die
der präsentiert: Kirchenverfassung, Vorentscheidungen Tüur das Setting
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be stimmt seine Relevanz. Hier kom-
men höchst verschiedene theologi-
sche Vorstellungen ins Spiel, was
Kirche ist. Insofern startet Andreas
Weiss ein anspruchsvolles Vorhaben.
Zunächst vermittelt der Autor den
Rahmen und die Grundlagen seiner
rechtsvergleichenden Arbeit zum
positiven innerkirchlichen und kir-
chenbezogenen staatlichen Recht.
Seine Rechtsvergleichung be-
schränkt sich auf das Gebiet der
württembergischen Landeskirche,
wo er auch die freikirchlichen Ver-
gleichsobjekte findet: die Arbeitsge-
meinschaft Mennonitischer Gemein-
den einschließlich ihrer Verbände
und einzelner ihrer Gemeinden, der
Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden und die Evangelisch-me-
thodistische Kirche. Die Auswahl
wirkt überraschend pragmatisch:
„[…] die je älteste, die je größte und
die je historisch mit Württemberg
am engsten verbundene Freikirche“
(61). Abgesehen von einzelnen Ge-
meinden sind alle Körperschaften
des öffentlichen Rechts und in der
christlichen Ökumene verankert.
Damit entzieht sich die regional ori-
entierte Dissertation weitgehend 
einem Vergleich mit Freikirchen,
Gemeindeverbänden und ungebun-
denen Gemeinden, welche privat-
rechtliche Formen gewählt haben
oder außerhalb der institutionalisier-
ten Ökumene tätig sein wollen.
Nach einer Kurzvorstellung der vier
Vergleichsobjekte wird das inner-
kirchliche Recht aller hintereinan-
der präsentiert: Kirchenverfassung,

Aufbau und Organisation, „Kirche
und Menschen“ (worunter der Au-
tor die Kirchenmitgliedschaft und
die vielen Ausprägungen der Mitar-
beiterschaft einschließlich Beschäfti-
gungsverhältnisse versteht), die Ord-
nung der Gottesdienste und
Amtshandlungen, kirchliche Werke
und Einrichtungen, Finanzen, die
deutschland- und weltweiten Zusam-
menschlüsse einschließlich der welt-
weiten Ökumene (!) und – erst am
Schluss – die Rechtsetzung und -
durchsetzung einschließlich forma-
lem Rechtsschutz. Der etwas sperrig
bezeichnete „Exkurs“ befasst sich
mit den Ausprägungen des Staatskir-
chenrechts in Bezug auf die vier Kir-
chen. Jedes Kapitel schließt mit ei-
nem separaten Abschnitt
„Vergleich“, der den Erkenntnisge-
winn darstellt. Dabei gelingt es dem
Autor, alle Kirchen sprachlich ange-
messen und gleich zu behandeln.
Ungewöhnlich ist das Vorwort des
Autors durch den Pathos der
Schlusssätze aus seinem persönli-
chen Glauben.

So faszinierend und ertragreich
der Vergleich ähnlicher Objekte
auch ist, so schwierig ist ihre
schriftliche Darstellung: Wie detail-
liert und individuell soll ein Gegen-
stand wie eine Kirche beschrieben
werden? Greift das erdachte
Schema aus der Informationsfülle
die wesentlichen Inhalte heraus,
ohne die Besonderheiten und den
Zusammenhang jedes Untersu-
chungsobjekts zu verlieren? Die
Vorentscheidungen für das Setting



des Vergleichs sgeben der Studie HIis eleDens übereinstimmt. Urc his 457
ZU letzten Moment das Gepräge torische Beispiele hätten der 1NNer-
Dabhbe!]l ass sich Tüur Unterschiede kırchliche Rechtsetzungsprozess
zwischen den Vergleichsgegenstän- Ooder der Rechtsschutz „Leben“ e '
den nicht iImMmer e1nNe difllerenzierte halten Die interdisziplinäre Dimen-
Begründung finden, insbesondere S1I0ON des Kiırchenrechts geräat EIWAas

Uurz anches bleibt In Bedann, WEl die /Zanl und das Ge
wicht der Einllussfaktoren aum schreibungen stecken, 1n 1{1
kalkulierbar Sind und e1N Projekt SCHer OmMMenTar Och nNÖLIg BCWE-

WIEe beli denkönnen 1e$ alles sind SE wäre,
e1N Daal Säfl7e Iur Begründungen, Finanzen Die Theologie der Men
WAarum vergleichende tudien lang nonNıten 1M radikalen Ortskirchen:
atmıg werden und ZUuU chluss den MNZIP erfasst der UTtOor nicht,
C harakter VOT Spezlallexika annen- WEl „besonders hohe /Zustim:
InelNn können Der Umfang der (Glie mungserfordernisse” der dis
derung und des Literaturverzeichnis- kutiert (114) eltsam die
SE 1st alur e1n eindeutiger alte antımodernistische Kritik ©1-

neTr vermeiınintlichen Parlamentarisie-Indikator. £eNau ler leg alsg die
Problemati des voluminÖösen Werfr- ruhng der württembergischen Lan
kes e1ine Lektüre 1st ermUuden!: eskıiırche miıt der Begründung,
Urc zahlreiche INNalLliche und dass die Demokratie 1n Synoden die
sprachliche Wiederholungen. Alter- Ursache Iur die Unterwanderung

der Kırche Uurc die „DeutschennNatıve Darstellungsmethoden W1€e
aDellen leider MNUur einmal hel der Chris-ten“ ach 9033 geWESENN E1
ZusammenfTassung und Graphiken (123) egen den „unreflektierten
hätten das Buch esharer und üÜber- Parlamentarısmus  &b der ynode plä
SIC  lcher emacht. Mancher EiIn diert der Uultlor Iur eiınen stärker
USS der Iheologie aul die echtsge- abhängigen Landeshischof aufT Le
staltung, W1€e hel aufe, Abendmahl benszeit (142)
und Mitgliedschafit, wWware dann Die Zusammenfassung des
sprachlich deutlicher und logischer Rechtsvergleichs (511? 529 e1N-
geworden. Eigenartig wirkt e u SCHNEeBC e1iner SyNopse en
WenNnn die auile 11 täulerischen Ver- weitgehend alle möglichen Erkennt-:
STANAaNIS als „Antwort- Laufe“ (399) NISSE AUS juristischer 1C die das
bezeichnet wird Buch umfangreich entfaltet.

Leider konzentriert sich der Äu Der äulfigen Regelungsdichte der
LOr 1M esentlichen auf das aktu: Landeskirche wird die eher Ockere
elle positive ec AÄAus diesem WET- rechtliche Handhabung VOT Leitung
den zanlreiche CNIUSSe BEZOBEN und Urganisation der Mennoniten
ohne prüfen, b miıt der Wirk- und Baptisten miıt allen Vor: und
1chkel des Kırchen und eme1n- Nachteilen gegenüber gestellt. ine
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des Vergleichs geben der Studie bis
zum letzten Moment das Gepräge.
Dabei lässt sich für Unterschiede
zwischen den Vergleichsgegenstän-
den nicht immer eine differenzierte
Begründung finden, insbesondere
dann, wenn die Zahl und das Ge-
wicht der Einflussfaktoren kaum
kalkulierbar sind und ein Projekt
sprengen können. Dies alles sind
ein paar Ansätze für Begründungen,
warum vergleichende Studien lang-
atmig werden und zum Schluss den
Charakter von Speziallexika anneh-
men können. Der Umfang der Glie-
derung und des Literaturverzeichnis-
ses ist dafür ein eindeutiger
In dikator. Genau hier liegt also die
Problematik des voluminösen Wer-
kes. Seine Lektüre ist ermüdend
durch zahlreiche inhaltliche und
sprachliche Wiederholungen. Alter-
native Darstellungsmethoden wie
Tabellen (leider nur einmal bei der
Zusammenfassung) und Graphiken
hätten das Buch lesbarer und über-
sichtlicher gemacht. Mancher Ein-
fluss der Theologie auf die Rechtsge-
staltung, wie bei Taufe, Abendmahl
und Mitgliedschaft, wäre dann
sprachlich deutlicher und logischer
geworden. Eigenartig wirkt es u. a.,
wenn die Taufe im täuferischen Ver-
ständnis als „Antwort-Taufe“ (399)
bezeichnet wird.

Leider konzentriert sich der Au-
tor im Wesentlichen auf das aktu-
elle positive Recht. Aus diesem wer-
den zahlreiche Schlüsse gezogen
ohne zu prüfen, ob es mit der Wirk-
lichkeit des Kirchen- und Gemein-

delebens übereinstimmt. Durch his-
torische Beispiele hätten der in ner-
kirchliche Rechtsetzungsprozess
oder der Rechtsschutz „Leben“ er-
halten. Die interdisziplinäre Dimen-
sion des Kirchenrechts gerät etwas
zu kurz. Manches bleibt in Be-
schreibungen stecken, wo ein kriti-
scher Kommentar noch nötig gewe-
sen wäre, wie z. B. bei den
Finanzen. Die Theologie der Men-
noniten im radikalen Ortskirchen-
prinzip erfasst der Autor nicht,
wenn er „besonders hohe Zustim-
mungserfordernisse“ der AMG dis-
kutiert (114). Seltsam mutet die
alte antimodernistische Kritik an ei-
ner vermeintlichen Parlamentarisie-
rung der württembergischen Lan-
deskirche an mit der Begründung,
dass die Demokratie in Synoden die
Ursache für die Unterwanderung
der Kirche durch die „Deutschen
Chris-ten“ nach 1933 gewesen sei
(123). Gegen den „unreflektierten
Parlamentarismus“ der Synode plä-
diert der Autor für einen stärker un-
abhängigen Landesbischof auf Le-
benszeit (142). 

Die Zusammenfassung des
Rechtsvergleichs (511?529) ein-
schließlich einer Synopse enthält
weitgehend alle möglichen Erkennt-
nisse aus juristischer Sicht, die das
Buch zuvor umfangreich entfaltet.
Der häufigen Regelungsdichte der
Landeskirche wird die eher lockere
rechtliche Handhabung von Leitung
und Organisation der Mennoniten
und Baptisten mit allen Vor- und
Nachteilen gegenüber gestellt. Eine



4A52 Nähe ZUr Verfassung der Landeskir dauerlich 1ST.
che ass der KOonnexionalismus der Lothar Weiß
methodistischen Kırche miıt ihrer ESCHATOLOGI
Weltleitung Uurc die (Generalkon
lerenz erkennen Vielleicht OMmM Ulrich Örtner, Leizte inge
der Uultlor miıt SEINeEemM Werk dem Neukirchener Verlagsgesell-
selhst definierten /iel der Rechts schaft, Neukirchen-Vluyn 2014
vergleichung, „die lUsSCHeEe Über 289 Selten Gb EUR 24,99
rüfung des bestehenden Rechts,

dieses Ooptimleren können usgerechnet mi1t der Eschato
(55), e1N ucC naner. ogie, miıt den letzten Dingen, be

Das Werk zeichnet sich Uurc sinn die eUE e1 der eologi-
gute Erschließungsmittel aus Die SscChHen Bibliothek. Und das miıt sehr
sehr tiefe Gliederung des nhalts e - m run denn das Werk VOT
au rasch, die Systematik des Ulrich Körtner, Wiener yste
Gegenstands erflassen, aber auch matiker, Ist zugleic 1n vielseitiger
das Buch WIE e1N Nachschlagewer Spiege] der Gegenwart, der kritisch

eINnem Stichwort verwenden die gegenwaärtige Lebenswelt In den
Hierzu rag auch die konsequent 1C nımm ESs üchtet sıch alle
einheitliche Gliederung der an theologisch Interessierten, also
delten Gegenstände Tüur alle nter: auch Nıicht:  adem1ıisc sgebildete
suchungsobjekte bel Listen der 71- TIheologen und Gemeindeglieder
Jerten kırchlichen und staatliıchen (und 1st m. E auch Tüur die SYVINMA
Rechtsvorschriften SOWIE e1N selten Siale Oberstufe geeignet). Die Lite
sorgfältig angelegtes umfangreiches raturhinweise Sind aufT Klassıker
Sachregister Sind e1Ne Bereicherung konzentriert, die UubBNnoten Sind
Iur das Werk. Das Literaturverzeich- knapp und beschränken sıch aufT
NS bletet sicher viele Perspektiven OQuellenverweise
aul die Fragen des evangelischen Das Werk hat Tunf Kapitel und
Kıiırchenrechts und zahlreiche Mög Gegenstand und Ge
lichkeiten ihrer Vertiefung. Der SCNICNTE der Eschatologie (Kap 1),
Preis des Buches SCHreC aber ab, das er  15 VOT Eschatologie und

infach Iur den privaten Ge Apokalyptik (Kap 2), das christlich
brauch Oder Tüur e1Ne Biblicthek mi1t /Zeitverständniseschatologische
eiInem einen Budget erwerben Kap. 3), die CNrısLUchHe Hofnung
SO bleibt die Verbreitung des Bu: (Kap 4) und ‚13  e  en 1M Vorletzten”,
ches vermutlich aul eıInNnen Kreis VOT e1Ne Art eschatologische EThik und
Spezlalisten der tanglerten Fächer lebens und glaubenspraktische
und Kırchen beschränkt, W2S VOT umme des Buches (Kap 5)
dem Hintergrun des großen Aurf: Glaube Ist VOT allem „Mut ZUr
wandes Tüur SEINE Herstellung be gst“ (/2 Ö.), die e1Ne Tun
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Nähe zur Verfassung der Landeskir-
che lässt der Konnexionalismus der
methodistischen Kirche mit ihrer
Weltleitung durch die Generalkon-
ferenz erkennen. Vielleicht kommt
der Autor mit seinem Werk dem
selbst definierten Ziel der Rechts-
vergleichung, „die kritische Über-
prüfung des bestehenden Rechts,
um dieses optimieren zu können“
(55), ein Stück näher. 

Das Werk zeichnet sich durch
gute Erschließungsmittel aus. Die
sehr tiefe Gliederung des Inhalts er-
laubt es rasch, die Systematik des
Gegenstands zu erfassen, aber auch
das Buch wie ein Nachschlagewerk
zu einem Stichwort zu verwenden.
Hierzu trägt auch die konsequent
einheitliche Gliederung der behan-
delten Gegenstände für alle Unter-
suchungsobjekte bei. Listen der zi-
tierten kirchlichen und staatlichen
Rechtsvorschriften sowie ein selten
sorgfältig angelegtes umfangreiches
Sachregister sind eine Bereicherung
für das Werk. Das Literaturverzeich-
nis bietet sicher viele Perspektiven
auf die Fragen des evangelischen
Kirchenrechts und zahlreiche Mög-
lichkeiten ihrer Vertiefung. Der
Preis des Buches schreckt aber ab,
es einfach für den privaten Ge-
brauch oder für eine Bibliothek mit
einem kleinen Budget zu erwerben.
So bleibt die Verbreitung des Bu-
ches vermutlich auf einen Kreis von
Spezialisten der tangierten Fächer
und Kirchen beschränkt, was vor
dem Hintergrund des großen Auf-
wandes für seine Herstellung be-

dauerlich ist. 
Lothar Weiß

ESCHATOLOGIE

Ulrich H. J. Körtner, Letzte Dinge.
Neukirchener Verlagsgesell-
schaft, Neukirchen-Vluyn 2014.
289 Seiten. Gb. EUR 24,99.

Ausgerechnet mit der Eschato-
logie, mit den letzten Dingen, be-
ginnt die neue Reihe der Theologi-
schen Bibliothek. Und das mit sehr
gutem Grund, denn das Werk von
Ulrich H. J. Körtner, Wiener Syste-
matiker, ist zugleich ein vielseitiger
Spiegel der Gegenwart, der kritisch
die gegenwärtige Lebenswelt in den
Blick nimmt. Es richtet sich an alle
theologisch Interessierten, also
auch nicht-akademisch gebildete
Theologen und Gemeindeglieder
(und ist m. E. auch für die gymna-
siale Oberstufe geeignet). Die Lite-
raturhinweise sind auf Klassiker
konzentriert, die Fußnoten sind
knapp und beschränken sich auf
Quellenverweise. 

Das Werk hat fünf Kapitel und
behandelt Gegenstand und Ge-
schichte der Eschatologie (Kap. 1),
das Verhältnis von Eschatologie und
Apokalyptik (Kap. 2), das christlich-
eschatologische Zeitverständnis
(Kap. 3), die christliche Hoffnung
(Kap. 4) und „Leben im Vorletzten“,
eine Art eschatologische Ethik und
lebens- und glaubenspraktische
Summe des Buches (Kap. 5). 

Glaube ist vor allem „Mut zur
Angst“ (72 f u. ö.), die eine Grund-


